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VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 
 

Über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Aschach an der Donau 
 
am 25.06.2012 Tagungsort: Sitzungssaal der Marktgemeinde Aschach/Donau 
 
 
Beginn: 19.00 Uhr      Ende: 20.25 Uhr 
 
 

Anwesende: 
 
Vorsitzender: 
Bürgermeister Ing. Knierzinger Friedrich (ÖVP) 
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 
GRM Kemmetmüller Andreas 
GRM Ing. Buchroithner Gerhard 
GRM Stadler Florian 
GRM Christian Schlagintweit 
GRM Rosemarie Schwantner 
GRM Hude Georg 
GRM Johann Rechberger 
Ersatzmitglieder ÖVP 
GRM Stadler Florian für Hrn. Paschinger Franz 
GRM Kemmetmüller Andreas für Hrn. Weichselbaumer Franz 
 
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 
Vizebgm. Achleitner Rudolf 
GVM Gredler Christine 
GRM Ing. Peter Robert 
GRM Alfred Schöppl 
GRM Fuchs Wolfgang 
GRM Dietmar Groiss jun. 
GRM Ramona Frandl 
GRM Putz Manfred 
GRM Mack Gerlinde 
Ersatzmitglieder SPÖ 
GRM Ing. Peter Robert für Hrn. Matthias Lucan 
GRM Fuchs Wolfgang für Fr. Renate Gerhold 
GRM Groiss Dietmar jun. für Hrn. Groiss Dietmar sen. 
GRM Putz Manfred für Hrn. Gillich Helmuth 
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Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 
GVM Vizebgm. Ing. Erlinger Christian 
GRM Hosiner Herwig 
GRM Haider Christoph 
GRM Mag. Haider Roman 
GRM Wagner Thomas 
Ersatzmitglieder FPÖ 
 
 
Die GRÜNEN 
GVM Dr. Judith Wassermair 
GRM Schnell Rosa 
GRM Wassermair Johannes 
Ersatzmitglieder der GRÜNEN 
GRM Wassermair Johannes für Fr. Bachmayer Beatrix 
GRM Schnell Rosa für Hrn. Ettl Paul 
 
Weiters anwesend: 
AL Karin Rathmayr 
VB I Anita Pröhl als Schriftführerin 
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1. Bau-, Raumplanungs-, Straßen- und Grundangelegenheiten 

1.1. Vergabe von Wohnungen – Beratung und Beschlussfassung.  
 

2. Haushaltsgebarung 
2.1. Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Eferding bezüglich 

Rechnungsabschluss 2011 – Kenntnisnahme.  
2.2. Nachtragsvoranschlag 2012 – Beratung und Beschlussfassung. 
2.3. Aufnahme eines Darlehens für die Kanalsanierung BA 09 – BE 01 – Beratung 

und Beschlussfassung. 
 
3.  Verordnungen und Verträge 

3.1. Kooperationsvereinbarung mit der WGD bezüglich Abhaltung der Veranstaltung 
„Donau in Flammen“ am 31. 5. 2013 – Beratung und Beschlussfassung. 

 
4. Sonstiges 

4.1. Frauenförderprogramm 2012-2018 – Beratung und Beschlussfassung. 
4.2. Bestellung einer Frauenkoordinatorin – Beratung und Beschlussfassung.  
4.3. Nachnominierung eines SPÖ-Dienstgebervertreters in den Personalbeirat –

Kenntnisnahme. 
4.4. Termine Gemeinderat und Gemeindevorstand 2. HJ 2012 

 
5. Bericht des Bürgermeisters 
 
6. Allfälliges 
 
7. Protokollgenehmigung 
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Der Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte und Besucher zur heutigen 
Sitzung und stellt fest, dass die Tagesordnung zeitgerecht zugestellt wurde. 
 
Gegen die heutige Sitzung bestehen keine Einwände und der Gemeinderat ist 
beschlussfähig. 
 
Bevor mit der Sitzung begonnen wird, werden die Gemeinderäte Fuchs Wolfgang und 
Putz Manfred vom Vorsitzenden angelobt. 
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Bau-, Raumplanungs-, Straßen- und Grundangelegenheiten 
1.1. Wohnungsvergaben 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Über diesen Punkt wird ein eigenes Protokoll erstellt. 
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2. Haushaltsgebarung 

2.1. Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Eferding bezüglich 
Rechnungsabschluss 2011 – Kenntnisnahme.  

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Seitens der Bezirkshauptmannschaft Eferding wurde der Rechnungsabschluss 2011 
überprüft. Der Prüfbericht wurde übermittelt und ist nunmehr dem Gemeinderat 
vollinhaltlich zur Kenntnis zu bringen. 
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Beratung: 
Vizebgm. Achleitner: Bei der Durchsicht sind ihm 2 Sachen aufgefallen, die 
Abfallabfuhr, die einen Abgang von € 20.000 aufweist. Nachdem dies eine 
Dienstleistung der Gemeinde ist, ist hier kostendeckend zu arbeiten, wie man das im 
heurigen oder kommenden Jahr erreichen will sei dahingestellt. Einer Erhöhung der 
Abfallgebühren wird die SPÖ nicht zustimmen. Weiters geht es um den  Abgang beim 
Kindergarten. Dies wurde bereits vor einiger Zeit besprochen. Durch die Einführung 
des Gratiskindergartens ist der Abgang enorm angestiegen. Die SPÖ hat damals 
versucht eine Resolution einzubringen, aber leider haben die ÖVP und die FPÖ nicht 
mitgezogen. Es besteht hier dringender Handlungsbedarf. 
Fr. Dr. Wassermair: Positiv auf die Kosten muss sich auswirken, dass nach dem 
Schließen der Müllsammelstelle gegenüber dem Haus Gaisbauer die Bauhofarbeiter 
dort keinen Aufwand mehr haben.  
Bezüglich eines Arbeitskreises möchte sie sagen, dass es bis zum Fest nichts bringen 
würde einen zu gründen, da jeder sehr beschäftigt ist. Sie findet, dass es im Herbst 
besser ist, mit dem Arbeitskreis zu beginnen. Es wird auch bei dem Arbeitskreis nicht 
viel herauskommen. Sie findet nach wie vor, dass dies eine Angelegenheit der 
Amtsleitung und des Bürgermeisters ist. Diese haben die Gemeinde wie eine Firma zu 
führen und daher sollte diese auch sparsam und effizient geführt  werden. Es gab 
schon viele Vorschläge vom Umweltausschuss. 
Hr. Haider Christoph: Er wartet schon seit Monaten auf Vorschläge und hat auch die 
Unterstützung zugesagt.  
Fr. Dr. Wassermair: Es gab genug Anregungen vom Umweltausschuss. Vielleicht wird 
es beim Arbeitskreis besser.  
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Hr. Haider Christoph: Wenn nichts passiert, wird die FPÖ dies in die Hand nehmen. Bei 
jedem Rechnungsabschluss ging es den Grünen immer um den Müll, jetzt liegen Daten 
vor und es passiert nichts. 
Fr. Dr. Wassermair: Sie hat die Daten immer vorgetragen und vorausgesagt, dass es 
eine Katastrophe wird. Sie denkt trotzdem, dass es eine Sache des 
Umweltausschusses ist und das lässt sie sich von niemand einfach wegnehmen. 
Vizebgm. Achleitner: Beim Rechnungsabschluss hat er nichts gefunden, dass für den 
Strauchschnitt, von der Fernwärme etwas refundiert wurde. 
Fr. Dr. Wassermair: Es wurde einmal ein Betrag refundiert. 
Vorsitzender: Jeder der ein bisschen Fairness über hat, kann sehr wohl abschätzen, 
wie viel Arbeit das Bäume schneiden bei der Allee war und es waren Kosten von € 
3000,-  Er hat geschaut, dass es schnell weg kommt. Es gab auch 2 Termine für die 
Anlieferung der Bevölkerung, aber leider wurde dies nicht genutzt.  
Vizebgm. Achleitner: Er kann sich erinnern, dass es geheißen hat, wenn man den 
Strauchschnitt zur Fernwärme bringt, hat die Gemeinde keine Entsorgungskosten, 
sondern wir bekommen etwas refundiert. 
Vorsitzender: Wir bekommen € 900,- und haben keine Transportkosten oder 
Häckselkosten gehabt. 
Vizebgm. Ing. Erlinger: Er möchte noch dazu sagen, dass man nicht direkt gegen die 
Resolution gestimmt hat, sondern es ist auch an den Details gescheitert. Die FPÖ ist 
dafür nach wie vor offen, aber auch mit den geforderten Punkten der FPÖ. 
Zum Müll möchte er sagen, dass es ihn freut, dass auch die SPÖ sagt, dass € 20.000,. 
Abgang schlecht sind.  
Die FPÖ hat einige Vorschläge für Einsparungen parat und man kann sich jederzeit 
zusammensetzen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 2.1. 
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2.2. Nachtragsvoranschlag 2012 – Beratung und Beschlussfassung 
 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Der 1. Nachtragsvoranschlag des Finanzjahres 2012 schließt mit einem Überschuss im 
Ordentlichen Haushalt in der Höhe von € 30.300,00. Im Vergleich zum Voranschlag 2012 
bedeutet das ein Minus von € 600,00.  
Die wesentlichen Änderungen im OH sind Mehrausgaben von € 35.600,00 am Konto 
1/851/728. Diese ergeben sich aus der erst 2012 von der Fa. Agrana vorgeschriebenen 
Abwasser-Akontozahlung für das 3. Quartal 2011 und der Erhöhung der vierteljährlichen 
Zahlungen. 
Außerdem wurden nach Rücksprache mit dem Bezirksprüfer, Herrn Andreas Wenzl, die 
Ausgaben für die SHV-Umlage um € 37.600,00 gesenkt (insgesamt € 648.300,00, das 
sind 31,19% von der Finanzkraft 2010). 
Der AOH budgetiert mit einem Abgang von € 50.000,00. Diese ergeben sich aus 
Bedarfszuweisungen für den Radweg und die Brückenbeleuchtung, die erst 2014 und 
2015 ausbezahlt werden. 
Weitere wesentliche Abweichungen sind in der entsprechenden Beilage zum NVA 2012 
ersichtlich. Ein Darlehensnachweis und ein Nachweis über die Contracting-Zahlungen an 
das E-Werk Wels liegen ebenfalls bei. 
 
Seitens der Buchhaltung wurde zusätzlich noch ein Bericht zum Nachtragsvoranschlag 
2012 verfasst.  
 
Beratung: 
Fr. Schnell: 
- Das Vorhaben Radweg-Brückenbeleuchtung im ao.H. weist einen Abgang von € 50.000,- 
auf. Dieser Abgang wird mittels BZ zu zwei Raten in den Jahren 2014 und 2015 
abgedeckt. Ihrer Meinung nach gehört dies in den Mittelfristigen Finanzplan hinein. 
€ 2.400 zahlt die Gemeinde. 
-Kanalsanierungsmaßnahmen 2 Etappe. Hier ist ein Darlehen aufgeführt von € 1.119.000,-
Heute sollten wir eine Aufnahme von einem Darlehen beschließen in der Höhe von € 
1.160.000,-, dies passt auch nicht zusammen. 
-Beim Konto 1/090/256 gibt es einen Bezugsvorschuss mit € 7.000,-, dies trägt sie nicht 
mit. 
-Bei der Wildbachverbauung Schönleitenbach, der kostet der Gemeinde € 70.500. Laut 
heutiger Auskunft von Fr. AL Rathmayr, ist dieses Projekt noch gar nicht gestartet, also 
gehört dieser Betrag herausgenommen, dies wurde jedoch bereits zu Beginn des Jahres 
gesagt. 
-Der knappe Überschuss von € 30.300,- ist nur zurückzuführen, dass man eine 
Minderausgabe von der SHV Umlage hat. Sollte nur eine Kleinigkeit sein, wie z.b., dass 
ein Auto kaputt geht, sind wir im Minus. Man muss sparen! 
AL Rathmayr:  

- Der genehmigte Finanzierungsplan wird natürlich in den Mittelfristigen Finanzplan 
eingearbeitet. Bei der Erstellung des Voranschlages wird dies geschehen. Es geht 
nicht anders, denn sonst müsste man bei fast jeder Gemeinderatssitzung den 
Mittelfristigen Finanzplan neu beschließen. 

- Zum Kanaldarlehen: Ursprünglich hat sich aus dem Rechnungsabschluss der 
Abgang ergeben aus den vorergehenden Etappen der Kanalsanierung. Dieser 
Abgang wurde bei der Ausschreibung des Darlehens einbezogen. Die geringere 
Darlehenssumme ergibt sich jetzt aus den neu berechneten 
Aufschließungsbeiträgen. Sie möchte darauf hinweisen, dass bei den Berichten des 
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Bürgermeisters ein Schreiben von Hrn. Anschober angeführt ist, bezüglich der 
Förderung der Siedlungswasserwirtschaft. Die Fördergelder wurden extrem 
gekürzt. Bis jetzt wurde die Förderung noch nicht genehmigt. Wenn bis Herbst die 
Förderung nicht durch ist, wird man das erhöhte Darlehen ohnehin brauchen. 

- Dem Bezugsvorschuss gehen Richtlinien voraus. Der Gemeindevorstand hat 
diesen Vorschuss genehmigt im Sinne der Gleichbehandlung aller Bediensteten. 

- Wildbachverbauung: Die Vereinbarung ist zustande gekommen mit dem Verbund. 
Es liegt jetzt daran, wie der Verbund weiter vorgehen möchte und wie sie es 
finanzieren möchten. Es heißt nicht, dass man dies heraus nehmen muss, denn es 
kann sein, dass heuer noch Baubeginn ist. 

Fr. Dr. Wassermair: Es gibt einen enormen Schuldenzuwachs in einem Jahr um mehr als 
30%. 
Erfreulich ist, dass der Kredit jetzt im Schuldennachweis angeführt ist. Und auch positiv 
anzumerken ist, dass sich der Bürgermeister und die Amtsleitung bemühen, Altlasten 
aufzuarbeiten. So werden bei Kanalprojekten oder im Straßenbau, die Abgänge der 
Vorjahre ausgeglichen und nicht immer weiter mitgeschleppt.  
Was auch ein Fortschritt ist, dass im Bauhof keine Nachbesetzung erfolgt ist. 
Hr. Ing. Buchroithner: Zur Brückenbeleuchtung möchte er sagen, dass Aschach ganz gut 
unterwegs ist. Für die Gesamtkosten gibt es bereits Förderungszusagen des Landes.  
 
 

Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge den 1. Nachtragsvoranschlag 2012 beschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Fr. Schnell enthält sich der Stimme. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
 
ENDE TOP 2.2. 
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2.3. Aufnahme eines Darlehens für die Kanalsanierung BA 09 – BE 01 – 
Beratung und Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Im heurigen Jahr ist beabsichtigt einen weiteren Abschnitt der Kanalisation zu 
sanieren. Der Auftrag wurde bereits an die Fa. Swietelsky vergeben (Beschluss des 
Gemeinderates vom Um das Projekt finanzieren zu können, ist es notwendig ein 
Darlehen aufzunehmen. Es wurden insgesamt 4 Banken ersucht ein Angebot über die 
Darlehenssumme von € 1.160.000,-- zu legen. Die Angebotseröffnung fand am 
Dienstag, 12. 6. 2012 statt. 
 
Da der 6-Monats-Euribor derzeit sehr niedrig ist, sollte man eher diesen Zinssatz 
wählen.  
 
Folgende Angebote liegen vor: 
 

Bankinstitut 6 Monats-Euribor Auf-
/Abschlag 

Volksbank Eferding-
Grieskirchen 

+ 0,83 

BAWAG PSK + 1,50 
Raiba Hartkirchen + 0,91 
Sparkasse Eferding + 0,90 

 
Die Gesamtbelastung lässt sich nicht vergleichen, da jede Bank einen anderen 
Basiszinssatz verwendet hat. Lt. Aufstellung befindet sich der 6 Monats-Euribor derzeit bei 
0,941 %. 
 
6 Monats Euribor Chart & Entwicklung aktuell Datenreihen - die letzten 
Daten:  
 
• 14.06.2012: 0,941 %  
• 13.06.2012: 0,939 %  
• 12.06.2012: 0,937 %  
• 11.06.2012: 0,937 %  
• 08.06.2012: 0,939 %  
• 07.06.2012: 0,940 %  
• 06.06.2012: 0,939 %  
• 05.06.2012: 0,940 %  
• 04.06.2012: 0,941 %  
• 01.06.2012: 0,943 %  
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Als Bestbieter stellt sich die Volksbank Eferding dar. Der Darlehensvertragsentwurf wurde 
bereits übermittelt. Seitens der Amtsleitung wurde die Volksbank darauf hingewiesen, 
dass für Darlehen für die Siedlungswasserwirtschaft lt.  lt. § 84 Abs. 4.2 GemO keine 
aufsichtsbehördliche Genehmigung notwendig ist. Weiters wurde ersucht die Pkt. 9, 10, 12 
und 19 aus den Allgemeinen Kreditbedingungen für Unternehmer zu streichen. Dieser 
Bitte wird seitens der Volksbank noch nachgekommen und dann der Kreditvertrag zur 
Unterzeichnung übermittelt.  
 
Beratung:  
Hr. Haider Christoph: Die Volksbank hat am günstigsten geboten. Das heißt im nächsten 
Jahr zusätzliche Kosten von € 60.000,- zur Rückführung des Kredites.  
Wie bereits Fr. Schnell gesagt hat, der Spargedanke muss auch in den nächsten Jahren 
an oberster Stelle stehen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Das Darlehen in der Höhe von € 1.160.000,-- möge an die Volksbank Eferding vergeben 
werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird einstimmig mit Handerheben angenommen. 
 
 
 
ENDE TOP 2.3. 
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3. Verordnungen und Verträge 
3.1. Kooperationsvereinbarung mit der WGD bezüglich Abhaltung der 

Veranstaltung „Donau in Flammen“ am 31. 5. 2013 – Beratung und 
Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Im Jahr 2013 soll wieder in Aschach und Feldkirchen die Veranstaltung „Donau in 
Flammen“ abgehalten werden. Zu diesem Zweck muss eine Vereinbarung mit der 
WGD abgeschlossen werden. Für die Gemeinde Aschach werden Kosten in der Höhe 
von € 1.500,-- anfallen. Die vorliegende Vereinbarung möge seitens des 
Gemeinderates beschlossen werden. 
 
Beratung: 
Fr. Dr. Wassermair: Zahlt der Tourismusverband hier einen Anteil dazu? 
Vorsitzender: Er weiß es nicht. 
AL Rathmayr: Dies müsste man aushandeln.  
Hr. Rechberger: Das Echo zu dieser Veranstaltung ist immer sehr groß, daher sind die 
€ 1.500,- sicher gerechtfertigt. 
Vizebgm. Achleitner: Diese Veranstaltung ist sicher wichtig für den Ort. Man sollte mit 
dem Tourismusverband trotzdem sprechen, damit dieser dazu etwas beitragen kann. 
Vizebgm. Ing. Erlinger: Er findet es auffällig, dass solche Diskussionen immer wieder 
kommen. Es kommt immer wieder die Frage, was zahlt der Tourismusverband und was 
die Gemeinde. Er hat bereits einmal vorgeschlagen, dass man zusammen mit dem 
Tourismusverband ein Marketing und Werbebudget erstellt. Beide Parteien sollten das 
Budget füllen und auch ein Mitspracherecht haben. In welcher Form, muss man genau 
besprechen. Für 2013 sollte man dies bereits berücksichtigen. 
Hr. Ing. Buchroithner: Es kommt immer wieder das Thema, was hat die Gemeinde 
davon? Die Betriebe müssen Kommunalsteuer zahlen und es kommen hier auch 
Einnahmen für die Gemeinde herein. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die vorliegende Kooperationsvereinbarung möge beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Es stimmen alle Gemeinderäte mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
 
ENDE TOP 3.1. 
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4. Sonstiges 
4.1. Frauenförderprogramm 2012-2018 – Beratung und Beschlussfassung. 
 

Bericht des Vorsitzenden: 
 
Lt. § 34 des OÖ Gleichbehandlungsgesetzes ist es vorgesehen ein 
Frauenförderprogramm auszuarbeiten. Der Gemeinderat hat dieses 
Frauenförderprogramm zu erlassen. 
 
Das Frauenförderprogramm ist auf der Grundlage des zum 1. Jänner jedes dritten Jahres 
zu ermittelnden Anteils der Frauen an der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten sowie 
der zu erwartenden Fluktuation für einen Zeitraum von sechs Jahren zu erstellen und 
fortzuschreiben. Nach jeweils drei Jahren ist es an die aktuelle Entwicklung anzupassen. 
 
Das Marktgemeindeamt Aschach hat bereits alle Anforderungen, die dieses 
Frauenförderprogramm beinhaltet, erfüllt. 
 
Das vorliegende Frauenprogramm gilt für die Jahre 2012 bis 2018.  
 
Beratung: 
Der Vorsitzende erläutert nochmals den vorliegenden Punkt. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Das vorliegende Frauenförderprogramm 2012 – 2018 möge beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Hr. Haider Christoph und Hr. Haider Roman enthalten sich der Stimme. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für den Antrag. 
 
 
 
ENDE TOP 4.1. 
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Auf Grund des § 34 des OÖ. Gleichbehandlungsgesetzes (OÖ. G-GBG), 
LGBl. Nr. 76/2002, wird nachstehendes Frauenförderprogramm erlassen: 
 

Frauenförderprogramm der Gemeinde Aschach an der Donau für die Jahre 
2012 bis 2018 

 
 

1. Abschnitt 
 

Grundsätze 
 

§ 1 
Bekenntnis zur Frauenförderung 

 
 
Die Marktgemeinde Aschach an der Donau bekennt sich zu den im OÖ. Gemeinde- 
Gleichbehandlungsgesetz verankerten Zielsetzungen und deren aktiver Umsetzung im Rahmen 
des vorliegenden Frauenförderprogramms unter Einbindung der Koordinatorin in die 
Personalplanung und Personalentwicklung. 
 

§ 2 
Ziele des Frauenförderprogrammes 

 
 
Durch die Umsetzung des Frauenförderprogramms soll der Anteil der weiblichen Bediensteten an 
der Gesamtzahl der dauernd Beschäftigten der Gemeinde Aschach an der Donau in den 
Verwendungs- und Entlohnungsgruppen sowie Funktionen, in denen eine Unterrepräsentation 
gegeben ist, mittel- bis langfristig jenem der männlichen Bediensteten angeglichen bzw. erhalten 
bleiben. Dies gilt nicht für Bereiche, in denen ein bestimmtes Geschlecht eine unverzichtbare 
Voraussetzung für die Ausübung einer Tätigkeit darstellt. 
In den Bereichen, in denen schon ein ausgewogenes Verhältnis oder eine Überrepräsentation von 
Frauen gegeben ist, soll die Umsetzung des Förderprogramms eine künftige Unterrepräsentation 
verhindern. 
 
(1) Mit dem Programm soll bestehenden Benachteiligungen von Frauen in Bezug auf das 

Dienstverhältnis entgegengewirkt werden. In diesem Zusammenhang ist auch das 
Bewusstsein der Gleichwertigkeit der Leistungen von Frauen und Männern unter allen 
Bediensteten sowie das berufliche Selbstbewusstsein der Mitarbeiterinnen zu fördern. 

 
(2) Durch die Ermöglichung einer leichteren Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll der 

berufliche Aufstieg von Frauen gefördert werden und insgesamt auf eine positive Einstellung 
zur Berufstätigkeit von Frauen bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingewirkt werden. 

 
(3) Alle Maßnahmen, die sich direkt oder indirekt auf die Stellung der weiblichen Bediensteten der 

Gemeinde auswirken, sind unter Bedachtnahme auf die angeführten Ziele zu treffen. Die 
Dringlichkeit der beruflichen Frauenförderung richtet sich primär nach dem Ausmaß der in den 
einzelnen Verwendungs- und Entlohnungsgruppen sowie Funktionen herrschenden 
Unterrepräsentation. 

 
 
 
 
 
 

§ 3 
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Verpflichtung zur Umsetzung 
 
Vertreterinnen und Vertreter der Dienstgeberin, deren Tätigkeitsfeld sich auf personelle, finanzielle, 
organisatorische oder sonstige Bereiche erstreckt, die von den Zielen des Frauenförderprogramms 
unmittelbar oder mittelbar betroffen sind, haben sich bei der Ausübung ihrer Pflichten an diesen 
Zielen und den zu ihrer Erreichung notwendigen Maßnahmen zu orientieren. zu berücksichtigen 
sind diese vor allem im Rahmen fachlich erforderlicher Organisationsänderungen sowie in den 
Bereichen der Personalplanung und Entwicklung, wobei die entsprechenden Entscheidungen auf 
eine transparente und nachvollziehbare Art und Weise zu treffen sind. 
 
 

2. Abschnitt 
 

Fördermaßnahmen 
 

§ 4 
Ausschreibung freier Planstellen 

 
 

(1) Bei der Ausschreibung von Planstellen in Verwendungs- und Entlohnungsgruppe, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, ist auf die bevorzugte Aufnahme von Frauen unter der 
Voraussetzung der entsprechenden Qualifikation hinzuweisen. 

 
(2) In den Ausschreibungstext sind sämtliche für den zu besetzenden Dienstposten maßgeblichen 

Qualifikationserfordernisse aufzunehmen, um eine objektive Entscheidungsgrundlage für das 
Personalverfahren zu gewährleisten. Ausschreibungen sind jedenfalls geschlechtsneutral zu 
verfassen, es sei denn, dass ein bestimmtes Geschlecht eine unabdingbare Voraussetzung 
für die Ausübung der ausgeschriebenen Tätigkeit darstellt. 

 
(3) Die Ausschreibung von Dienstposten ist den Gemeindebediensteten gesondert bekannt zu 

geben. 
 
 

§ 5 
Aufnahmegespräche 

 
Frauendiskriminierende Fragestellungen im Zuge von Aufnahmegesprächen haben zu 
unterbleiben (z.B. Familienplanung). Die Beurteilung der Eignung von Bewerberinnen hat sich 
ausschließlich an sachlichen Kriterien zu orientieren. Es dürfen keine Bewertungskriterien 
herangezogen werden, die sich an einem diskriminierenden rollenspezifischen Verständnis der 
Geschlechter orientieren. 
 
 

§ 6 
Aufnahme in den Gemeindedienst und beruflicher Aufstieg 

 
(1) Bei der Besetzung von Dienstposten in jenen Verwendungs- und Entlohnungsgruppen, in 

denen Frauen unterdurchschnittlich repräsentiert sind, hat bis zur Erreichung eines 
ausgewogenen Verhältnisses zwischen weiblichen und männlichen Dienstnehmern eine 
bevorzugte Aufnahme und Beförderung von Frauen stattzufinden, soweit diese fachlich nicht 
geringer qualifiziert sind als der beste männliche Mitbewerber. dies gilt nicht für jene Bereiche, 
in denen ein bestimmtes Geschlecht eine unverzichtbare Voraussetzung für die Ausübung 
einer Tätigkeit darstellt. 

 
(2) Für die Beurteilung, welcher von mehreren BewerberInnen die beste Eignung für die 

Besetzung eines Dienstpostens aufweist, ist ausschließlich auf die auf den rechtlichen 



 
Seite  

29

Grundlagen, dem Ausschreibungstext und dem jeweiligen Anforderungsprofil des 
Arbeitsplatzes basierenden Erfordernisse Bedacht zu nehmen. 

 
(3) Verantwortungsvolle Tätigkeiten, Aufgaben oder Aufgabenteile (neue Tätigkeiten, 

Vertretungsaufgaben usw.), aus denen höherwertige Verwendungen oder 
Dienstpostenbewertungen abgeleitet werden können, sind im Rahmen des 
Frauenförderprogramms bevorzugt weiblichen Bediensteten anzubieten. 

 
(4) Seitens der Vorgesetzten sind geeignete Mitarbeiterinnen zur Übernahme von 

Führungspositionen zu motivieren bzw. geeignete Mitarbeiterinnen durch Übertragung von 
Aufgaben in Eigenverantwortung zu fördern. 

 
§ 7 

Dienstliche Stellung 
 
(1) Bei der Zuweisung der dienstlichen Aufgaben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 

darauf zu achten, dass diese auf der Basis von Qualifikation und Fähigkeiten und jedenfalls 
vom jeweiligen Geschlecht zu erfolgen hat. 

 
(2) In Dienstbeschreibungen, Eignungsabwägungen sowie bei der Beschreibung der einzelnen 

Arbeitsplätze sind Beurteilungskriterien, aus denen sich unabhängig von sachlichen 
Gesichtspunkten nachteiligen Auswirkungen für Frauen ergeben, unzulässig. 

 
 

§8 
Aus- und Weiterbildung 

 
(1) Als ein Mittel zur Erhöhung des Frauenanteils in jenen Verwendung- und Entlohnungsgruppen 

sowie Funktionen, in denen eine Unterrepräsentation gegeben ist, dient die besondere 
Berücksichtigung der Anmeldungen weiblicher Bediensteter zur Teilnahme an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Bei Vorliegen gleicher Voraussetzungen sind in jenen Fällen, in 
denen die Anzahl von Bewerber die zur Verfügung stehenden Plätze übersteigt, Bewerbungen 
von Frauen bevorzugt zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck hat eine rechtzeitige Information 
der Mitarbeiterinnen über angebotene Veranstaltungen zu erfolgen, um ihnen eine 
entsprechende Zeiteinteilung zu ermöglichen. Überdies sollten diese Veranstaltungen im 
Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nach Möglichkeit in der Normalarbeitszeit 
stattfinden. 

 
(2) In den Mitarbeitergesprächen sind den weiblichen Bediensteten von ihren jeweiligen 

Vorgesetzten die vorhandenen Möglichkeiten zum Besuch von Aus- und 
Weiterbildungsveranstaltungen zum Zweck ihrer beruflichen Weiterentwicklung aufzuzeigen 
und diese zur Teilnahme zu ermutigen. 

 
(3) Die jeweiligen Vorgesetzten haben dafür zu sorgen, dass alle weiblichen Bediensteten, 

einschließlich der Teilzeitbeschäftigten, auch während einer gesetzlich vorgesehenen 
Abwesenheit vom Dienst bzw. Dienstort über Veranstaltungen der Berufsbegleitenden 
Fortbildung informiert werden. Sie haben interessierten Bediensteten die Teilnahme an 
Fortbildungs- und Schulungsseminaren (auf freiwilliger Basis, ohne Anspruch auf Bezüge und 
Reisegebühren) zu ermöglichen. Gleiches gilt für im Hinblick auf die Karriereplanung und 
Förderung wesentliche Veranstaltungen. 

 
(4) Bei der Durchführung amtsinterner Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen ist auf die 

Sorgepflichten von teilnehmenden Bediensteten, soweit möglich, Rücksicht zu nehmen. Diese 
ist daher möglichst langfristig zu planen und frühzeitig bekannt zu geben. 
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(5) Durch geeignete Maßnahmen ist dafür sorge zu tragen, dass für die Dauer der Abwesenheit 
von Bediensteten aufgrund von Bildungsveranstaltungen der geregelte Dienstbetrieb 
aufrechterhalten wird. 

 
 

§ 9 
Teilzeitarbeit 

 
(1) Sofern dies mit der Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes vereinbar ist, ist von 

der Dienstgeberin eine angestrebte Teilzeitarbeit zuzulassen. 
 
(2) Durch die Inanspruchnahme der Teilzeitbeschäftigung darf für die Bedienstete keinerlei 

berufliche Benachteiligung entstehen. 
 
 

§ 10 
Karenzurlaub und Wiedereinstieg 

 
(1) Bedienstete im Karenzurlaub sollen die Möglichkeit haben, sich während der Dauer ihrer 

Abwesenheit über wesentliche Angelegenheiten aus dem Bereich ihrer Dienststelle, wie 
Organisationsänderungen, Tätigkeitsänderungen oder Ausschreibungen zu informieren. Zu 
diesem Zweck ist ihnen auf freiwilliger Basis die Teilnahme an Dienstbesprechungen, internen 
Veranstaltungen usw. zu gestatten. 

Sie sind über diese Möglichkeit rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. Vor dem Wiedereinstieg sind 
die Bediensteten von der Personalabteilung zu einem Gespräch über ihre künftige 
Verwendung einzuladen. 
 

(2) Sollte eine Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich sein, so ist nach Maßgabe 
der dienstlichen Erfordernisse eine einvernehmliche Lösung für die künftige Verwendung 
zwischen der Bediensteten, dem Vorgesetzten und der Personalabteilung herbeizuführen. 

 
(3) Für weibliche Bedienstete soll im unbezahlten Karenzurlaub eine tage- oder wochenweise 

Beschäftigungsmöglichkeit als Urlaubs- oder Krankheitsvertretung möglich sein, um den 
Wiedereinstieg zu erleichtern. 

 
 

§ 11 
Sprachliche Gleichstellung 

 
In sämtlichen an einen allgemeinen Adresskreis gerichteten Schriftstücken sind 
Personenbezeichnungen in geschlechtsneutraler Form zu verwenden. 
 
 

§ 12 
Koordinatorin und Gleichbehandlungsbeauftragte 

 
(1) Der mit den Agenden der Gleichbehandlung und Frauenförderung befassten Koordinatorin ist 

bei der Ausübung dieser Tätigkeit die nötige Unterstützung und Kooperation zukommen zu 
lassen. Dazu zählt insbesondere auch die Ermöglichung der Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen aus dem Bereich der Gleichbehandlung und Frauenförderung 
sowie an Besprechungen mit der Gleichbehandlungsbeauftragten. Weiters sind der 
Koordinatorin alle für Gleichbehandlungs- und Frauenförderungsagenden relevanten 
Rechtsvorschriften und Informationen zugänglich zu machen. Ihr kommt auch ein Recht zur 
Stellungnahme hinsichtlich von Personalfragen allgemeiner Natur, von denen weibliche 
Bedienstete betroffen sind, zu. 
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(2) Der Koordinatorin darf aus ihrer Funktion keine wie immer gearteten Nachteile in beruflicher 
Hinsicht entstehen. 

 
(3) Die Gleichbehandlungsbeauftragte ist bei der Lösung ihrer Aufgaben, insbesondere bei der 

Verfassung des Gleichbehandlungsberichtes, nach Möglichkeit durch die Koordinatorin zu 
unterstützen. 

 
 

§ 13 
Informationspflicht 

 
Die Dienstgeberin hat für eine Information der Bediensteten hinsichtlich der durch das 
Frauenförderprogramm verfolgten Ziele und der zu ihrer Erreichung zu setzenden Maßnahmen zu 
sorgen. Zu diesem Zweck ist das jeweils aktuelle Frauenförderprogramm in der Personalabteilung 
zur Einsicht aufzulegen. 
Diese Informationspflicht gilt auch bei der Begründung neuer Dienstverhältnisse. Ziel dieser 
Information ist die Erhöhung des beruflichen Selbstbewusstseins der Mitarbeiterinnen. 
 
 

§ 14 
Berichtspflicht 

 
Im Abstand von jeweils drei Jahren ist durch Ermittlung des Frauenanteils in den einzelnen 
Verwendungs- und Entlohnungsgruppen die Umsetzung der zur Erreichung der Ziele des 
Frauenförderprogramms getroffenen Maßnahmen zu überprüfen und erforderlichenfalls eine 
Anpassung an aktuelle Entwicklungen vorzunehmen. Auf der Grundlage dieser Überprüfung hat 
seitens der Personalabteilung innerhalb von drei Monaten nach dem Erhebungsstichtag ein Bericht 
über die seit der letzten Erhebung stattgefundenen Änderungen an die Amtsleitung zu erfolgen. 
Konnten in einem Bereich Fördermaßnahmen nicht umgesetzt werden, sind die hindernden 
Umstände in diesem Bereich darzulegen.  
 

§ 15 
Zielvorgabe 

 
Als generelle Leitlinie wird bei Nachbesetzungen in allen Verwendungsgruppen versucht, innerhalb 
der nächsten 3 Jahre den Frauenanteil zu halten. 
 
 

§ 16 
Inkrafttreten 

 
Dieses Programm tritt mit dem Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
 
   
         Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
         Ing. Knierzinger Friedrich 



 
Seite  

32

 
      

Anlage zum Frauenförderungsprogramm der 
Marktgemeinde Aschach an der Donau: 

      
Anteil der weiblichen Bediensteten an der Gesamtzahl der dauernd 
Beschäftigten der Gemeinde Aschach 
      
Gemeindebedienstete lt. Dienstpostenplan - Stand 30.05.2012 
      

Verwendungs- 
Entlohnungsgruppe Gesamt Männlich Weiblich Davon 

Teilzeit
Frauenanteil 

in % 

A 0 0 0 0 0,00% 
a 0 0 0 0 0,00% 
B 1 0 1 0 100,00% 
b 0 0 0 0 0,00% 
C 2 1 1 1 50,00% 
c 2 0 2 1 100,00% 
d 5 0 5 4 100,00% 
e 3 0 3 3 100,00% 
L2b1 4 0 4 4 100,00% 
P1 0 0 0 0 0,00% 
p1 1 1 0 0 0,00% 
P2 0 0 0 0 0,00% 
p2 1 1 0 0 0,00% 
P3 0 0 0 0 0,00% 
p3 2 2 0 0 0,00% 
p4 1 0 1 0 100,00% 
p5 3 0 3 3 100,00% 
Lehrlinge 0 0 0 0 0,00% 
Sonstige 6 2 4 6 66,67% 
Gesamt 31 7 24 22 77,42% 
      
Legende:      

Insgesamt liegt der Frauenanteil, gemessen an der Summe der bei der 
Gemeinde Aschach dauerhaft beschäftigten Bediensteten, bei 77,42 %. 
In den Verwendungsgruppen A und B (zum Großteil 
Führungsfunktionen) liegt der Frauenanteil bei 100 %. In der 
Entlohnungsgruppe C liegt der Frauenanteil bei 50 % und in c bei 100 %. 
Auch in den Entlohnungsgruppen d und e liegt der Frauenanteil bei 100 
%, das gilt auch für die Kindergartenpädagoginnen L2b1. Der geringe 
Frauenanteil in den Gruppen P1, P2, P3 und p1 bis p4 erklärt sich durch 
das einerseits im handwerklichen Bereich angesiedelte Tätigkeitsfeld, 
andererseits durch die teilweise große körperliche Beanspruchung im 
Rahmen der ausgeübten Tätigkeiten. 
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4.2. Bestellung einer Frauenkoordinatorin – Beratung und Beschlussfassung. 
 
Bericht des Vorsitzenden: 
 

Mit Schreiben der OÖ. Landesregierung, Abtl. Direktion Inneres und Kommunales vom 
21.05.2012, wurden wir darauf hingewiesen, dass die Funktionsdauer der Koordinatorin 
neu zu bestellen ist. 
 
Im LGB1.Nr. 63/1999 ist das OÖ. Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetz verlautbart, 
welches normiert, jegliche Diskriminierung von weiblichen Bediensteten hintan zu halten 
und besondere Fördermaßnahmen für Frauen gesetzlich zu verankern. Dieses Gesetz gilt 
einheitlich für alle Gemeindebediensteten. 
 
§ 30 legt die Bestellung einer Koordinatorin fest. Die Koordinatorin hat sich mit den, die 
Gleichbehandlung und Frauenförderung betreffenden Fragen zu befassen. Sie hat im 
Besonderen Anfragen, Wünsche, Beschwerden, Anzeigen oder Anregungen einzelner 
Bediensteter, die die Gleichbehandlung betreffen, entgegenzunehmen und diese 
Personen zu beraten und zu unterstützen. Weitere Einzelheiten über die Aufgabe und dgl. 
enthält der § 30 des OÖ. Gemeinde-Gleichbehandlungsgesetzes. 
Die Koordinatorin muss dem Personalstand der Gemeinde angehören und soll nach 
Möglichkeit aus dem Kreis der weiblichen Vertrauenspersonen gemäß dem OÖ. 
Gemeinde-Personalvertretungsgesetzes stammen. 
Die Koordinatorin ist mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung auf Vorschlag des 
Gemeinderates vom Bürgermeister für eine sechsjährige Funktionsdauer zu bestellen. 
 
In den letzten 12 Jahren wurde diese Funktion von der VB I Anita Pröhl ausgeführt. 
Es wird vorgeschlagen, diese Funktion wieder an die VB I Anita Pröhl zu übertragen. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass Frau Anita Pröhl zur Koordinatorin für die Jahre 
2012 bis 2018 bestellt wird. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Hr. Hosiner befindet sich bei der Abstimmung nicht im Raum. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
ENDE TOP 4.2. 
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4.3. Nachnominierung eines SPÖ-Dienstgebervertreters in den Personalbeirat 
–Kenntnisnahme. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Fr. Szücs Annemarie hat mit Schreiben vom 8. 5. 2012 das Mandat im Personalbeirat 
zurückgelegt. Es ist daher seitens der SPÖ-Fraktion ein Nachfolger zu nominieren.  
 
Als Nachfolger wird Herr Vizebürgermeister Achleitner Rudolf namhaft gemacht. 
 
 
 
 
ENDE TOP 4.3. 
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4.4. Termine Gemeinderat und Gemeindevorstand 2. HJ 2012 
 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Der Vorsitzende verliest die Termine für das 2. Halbjahr 2012. 
Diese werden vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 4.4. 
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5. Bericht des Bürgermeisters 
 

- Information von LR Anschober bezüglich Förderungen für die 
Siedlungswasserwirtschaft – Kenntnisnahme. 

- Entfernung der Müllsammelinsel Ritzbergerstraße – Bericht 
- Man war mit Hrn. Aschauer in Verhandlung bezüglich dem Radstreifen bei der 

Brückenabfahrt. Es geht hier um ca. 70 m². Hr. Aschauer ist nicht gewillt, der 
Gemeinde entgegenzukommen. Er hat die Verhandlung auch nicht besucht. Vom 
Land wird jetzt wahrscheinlich das Enteignungsverfahren eingeleitet. 

- Die Fa. Garant hat sich bezüglich der Umfahrung erkundigt.  
- Das Kooperationsergebnis bezüglich der Schule ist nun bekannt und man muss es 

so zur Kenntnis nehmen. Er wird sich bemühen, dass weitere Schritte, welche die 
Gemeinde Aschach anbelangt, bezüglich Verbesserung für die Aschacher Schüler, 
weiter vorangetrieben werden. 
Hr. Vizebgm. Achleitner: In den Medien wurde gesprochen, dass Aschach nicht im 
Schulbauprogramm ist. Dies stimmt nicht und er denkt sich, dass man die 3. Etappe 
der Schulsanierung – Turnsaal und Neuerrichtung Umkleidekabinen durchführen 
kann. 

 
 
 
 
ENDE TOP 5 
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6. Allfälliges 
 

- Fr. Gredler: Am Jägerweg bei der Kreuzung mit der Haizingerstraße behindert ein 
Maisfeld die Sicht. Sie bittet, dass man sich darum kümmert. 

- Fr. Schnell: Beim Imbisstand Jumbo hängt eine Linde über den Radweg. Sie bittet, 
dass diese geschnitten wird. 
Bei der letzten Bauausschusssitzung wurde besprochen, dass die Wirte vom 
Paparazzo und Nemo angeschrieben werden, mit der Aufforderung, die Liegestühle 
vom Treppelweg wegzuräumen.  

- Fr. Gredler: Beim AVZ gehört der Zaun geschnitten. 
- Fr. Dr. Wassermair: Die Gehsteige sind total verwachsen. Sie ist gerne bereit, vor 

ihrem Haus das Gras zu entfernen.  
AL Rathmayr: Es werden momentan alle Spitzgräben mit Round Up gespritzt. 
Fr. Dr. Wassermair: Das ist Gift. 
Vorsitzender: Er hat schon viele Personen gesehen, die dies vor dem eigenen Haus 
selber putzen. Das ist sehr lobenswert. Man kann es im ganzen Ort ohne spritzen 
nicht lösen. 
Fr. Dr. Wassermair: Es gibt Untersuchungen, dass es schlecht für die Umwelt und 
die Menschen ist. Es wird wahrscheinlich auch verboten werden. 
Am 15. Mai hat ein Schiff bei der Anlegestelle geankert. Dieses hatte von 17.30 bis 
22.10 ein Aggregat laufen. Dieses stank extrem nach Diesel und war sehr laut. 
Dass man die Schiffe anlegen lassen muss ist klar, aber es steigen teilweise keine 
Personen aus. Man hat keine Einnahmen davon und nur den Lärm und die Abgase. 
Zum Mobilitätstag möchte sie sich bei Fr. Schwantner bedanken. Sie hatten zu 
zweit einen schönen Ausflug nach Eferding. Die Resonanz der anderen 
Gemeindebürger war bescheiden. 
Beim Projekt PV macht Schule. Man hat bereits Angebote unter anderem von einer 
Firma aus Wartberg.  

- Fr. Frandl: Bei den Projekten des Schulausschusses spürt man die Ablehnung aus 
Hartkirchen. Es geht um die Sommerbetreuung. Es war ausgemacht, dass die 
Schüler aus Hartkirchen nach Aschach kommen und man eine gemeinsame 
Betreuung macht. Dies ist hinfällig. Die Hartkirchner machen jetzt eine eigene 
Betreuung. Die Hartkirchner meinen jetzt, dass man die Aschacher nach 
Hartkirchen schickt. Es ist aber im Gemeinderat beschlossen worden, dass die 
Betreuung in Aschach stattfindet. Sie findet dies traurig. 
Auch die Sommersportwoche läuft sehr verhalten an. Es gibt bis jetzt sehr wenige 
Anmeldungen. Es waren immer auch Kinder von Hartkirchen dabei. Sie hat mit dem 
Zuständigen gesprochen und er teilte mit, es ist wahrscheinlich eine Clique, und 
wenn einer nicht mitmacht, gehen die anderen auch nicht. Sie weiß noch nicht, ob 
die Sportwoche zustande kommen wird. 

- Vizebgm. Erlinger: Es wurde beschlossen, dass es eine Sommerbetreuung für 
unsere Kinder gibt. Es ist aber teilweise bei den Eltern noch nicht richtig 
durchgedrungen. Man müsste dies mehr öffentlich machen. Man könnte auch einen 
Jahresplan erstellen, wo sich die Eltern bei Bedarf eintragen können. 

- Fr. Dr. Wassermair: Man muss einmal ein Gespräch führen, wie das übergreifend 
funktionieren kann. Die Hartkirchner haben für einen Zuschuss nach einer Geburt 
einen eigenen Pass eingeführt mit Punkten, einen davon erhält man durch den 
Besuch einer Mutterberatung. Es kommen daher wesentlich mehr Hartkirchner 
Mütter zur Mutterberatung nach Aschach als Ansässige. 

- Hr. Dr. Meißl hat vor einigen Jahren die Mutterberatung zurückgelegt. 
- Für die Mutterberatung muss sie jeden Monat einen fixen Tag dafür reservieren. Sie 

macht es jetzt vorläufig noch, weil viele den Stempel brauchen, aber eigentlich ist 
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es ein Wahnsinn. Es wird von Hartkirchen nicht einmal nachgefragt, ob dies passt. 
Man sollte zwischen den Sozialausschüssen Aschach und Hartkirchen das 
Gespräch suchen. 
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